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Auszug aus der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

 

§ 28 
Wählbarkeit 

 
(1) Wählbar in den Gemeinderat sind Bürger der Gemeinde, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 
 

(2) Nicht wählbar sind Bürger, 
1. die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 14 Abs. 2), 
2. die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen. 
 
Unionsbürger sind auch dann nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen 
Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen 
Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

 

 

§ 29 
Hinderungsgründe 

 
(1) Gemeinderäte können nicht sein 

1. a) Beamte und Arbeitnehmer der Gemeinde, 
b) Beamte und Arbeitnehmer eines Gemeindeverwaltungsverbands, eines 
Nachbarschaftsverbands und eines Zweckverbands, dessen Mitglied die Gemeinde 
ist, sowie der erfüllenden Gemeinde einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft, 
der die Gemeinde angehört, 
c) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer einer sonstigen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, wenn die Gemeinde in einem beschließenden Kollegialorgan der 
Körperschaft mehr als die Hälfte der Stimmen hat, oder eines Unternehmens in der 
Rechtsform des privaten Rechts, wenn die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert 
an dem Unternehmen beteiligt ist, oder einer selbstständigen Kommunalanstalt der 
Gemeinde oder einer gemeinsamen selbstständigen Kommunalanstalt, an der die 
Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, 
d) Beamte und Arbeitnehmer einer Stiftung des öffentlichen Rechts, die von der 
Gemeinde verwaltet wird, 

 
2. Beamte und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichtsbehörde, der oberen und der obersten 

Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht 
befasst sind, sowie leitende Beamte und leitende Angestellte der 
Gemeindeprüfungsanstalt. 

 
Satz 1 findet keine Anwendung auf Arbeitnehmer, die überwiegend körperliche Arbeit 
verrichten. 
 
(2) (aufgehoben) 
(3) (aufgehoben) 
(4) (aufgehoben) 
 
(5) Der Gemeinderat stellt fest, ob ein Hinderungsgrund nach Absatz 1 gegeben ist; nach 
regelmäßigen Wahlen erfolgt die Feststellung vor der Einberufung der ersten Sitzung des 
neuen Gemeinderats. 
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§ 31 

Ausscheiden, Nachrücken, Ergänzungswahl 
 

(1) Aus dem Gemeinderat scheiden die Mitglieder aus, die die Wählbarkeit (§ 28) verlieren. 
Das Gleiche gilt für Mitglieder, bei denen ein Hinderungsgrund (§ 29) im Laufe der Amtszeit 
entsteht. Die Bestimmungen über das Ausscheiden aus einem wichtigen Grund bleiben 
unberührt. Der Gemeinderat stellt fest, ob eine dieser Voraussetzungen gegeben ist. Für 
Beschlüsse, die unter Mitwirkung von Personen nach Satz 1 oder nach § 29 zu Stande 
gekommen sind, gilt § 18 Abs. 6 entsprechend. Ergibt sich nachträglich, dass eine in den 
Gemeinderat gewählte Person im Zeitpunkt der Wahl nicht wählbar war, ist dies vom 
Gemeinderat festzustellen. 
 

(2) Tritt eine gewählte Person nicht in den Gemeinderat ein, scheidet sie im Laufe der 
Amtszeit aus oder wird festgestellt, dass sie nicht wählbar war, rückt die als nächste 
Ersatzperson festgestellte Person nach. Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine gewählte 
Person, der ein Sitz nach § 26 Abs. 2 Satz 4 des Kommunalwahlgesetzes zugeteilt worden 
war, als Ersatzperson nach Satz 1 nachrückt. 
 
(3) Ist die Zahl der Gemeinderäte dadurch, dass nicht eintretende oder ausgeschiedene 
Gemeinderäte nicht durch Nachrücken ersetzt oder bei einer Wahl Sitze nicht besetzt 
werden konnten, auf weniger als zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl herabgesunken, 
ist eine Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit nach den für die Hauptwahl geltenden 
Vorschriften durchzuführen. 
 
 
 

§ 69 
Ortschaftsrat 

 
(1) Die Mitglieder des Ortschaftsrats (Ortschaftsräte) werden nach den für die Wahl der 
Gemeinderäte geltenden Vorschriften gewählt. Wird eine Ortschaft während der laufenden 
Amtszeit der Gemeinderäte neu eingerichtet, werden die Ortschaftsräte erstmals nach der 
Einrichtung der Ortschaft für die Dauer der restlichen Amtszeit der Gemeinderäte, im 
Übrigen gleichzeitig mit den Gemeinderäten gewählt. Wahlgebiet ist die Ortschaft. 
Wahlberechtigt sind die in der Ortschaft wohnenden Bürger. Wählbar sind in der Ortschaft 
wohnende Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Im Fall einer Eingemeindung 
kann in der Hauptsatzung bestimmt werden, dass erstmals nach Einrichtung der Ortschaft 
die bisherigen Gemeinderäte der eingegliederten Gemeinde die Ortschaftsräte sind; scheidet 
ein Ortschaftsrat vorzeitig aus, gilt § 31 Abs. 2 entsprechend. 
 

(2) Die Zahl der Ortschaftsräte wird durch die Hauptsatzung bestimmt. Ihre Amtszeit richtet 
sich nach der der Gemeinderäte. § 25 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Vorsitzender des Ortschaftsrats ist der Ortsvorsteher. 
 
(4) Nimmt der Bürgermeister an der Sitzung des Ortschaftsrats teil, ist ihm vom Vorsitzenden 
auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. Gemeinderäte, die in der Ortschaft wohnen und 
nicht Ortschaftsräte sind, können an den Verhandlungen des Ortschaftsrats mit beratender 
Stimme teilnehmen. In Gemeinden mit unechter Teilortswahl können die als Vertreter eines 
Wohnbezirks gewählten Gemeinderäte an den Verhandlungen des Ortschaftsrats der 
Ortschaften im Wohnbezirk mit beratender Stimme teilnehmen. 
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§ 72 

Anwendung von Rechtsvorschriften 
 

Soweit in den §§ 67 bis 71 nichts Abweichendes bestimmt ist, finden die Vorschriften des 2. 
und 3. Abschnitts des Zweiten Teils und § 126 auf den Ortschaftsrat und den Ortsvorsteher 
entsprechende Anwendung mit folgenden Maßgaben: 
 
1. § 33 a findet keine Anwendung; 
2. bei Beschlussfassungen nach § 37 hat der Ortsvorsteher, der nicht Mitglied des 
Ortschaftsrats ist, im Ortschaftsrat kein Stimmrecht; 
3. die Altersgrenzen nach § 46 Abs. 1 bestehen nicht für Ortsvorsteher; 
4. die Hinderungsgründe nach § 46 Abs. 3 gelten nur für leitende Bedienstete und 
5. das Verbot eines weiteren Beschäftigungsverhältnisses nach § 46 Abs. 4 gilt nicht für 
Ortsvorsteher nach § 71 Abs. 1. 
 
§ 20 Absatz 3 findet für Fraktionen des Ortschaftsrats Anwendung, soweit dies der 
Gemeinderat bestimmt hat. 




